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<p>Der BGH hat in zwei Entscheidungen zur Zulässigkeit der Bestellung von Sicherheiten, die Gesellschaften zugunsten ihrer Ge-
sellschafter bestellen, und zu den sog. Kapitalerhaltungsregeln in der Aktiengesellschaft und der GmbH Stellung genommen. Die Kapi-
talerhaltungsregeln haben eine „indirekte“ Wirkung auf Finanzierungen in Konzernsachverhalten, weil die Verletzung zur (persönlichen)
Haftung von abhängigen Geschäftsleitern führen kann. Die Praxis behilft sich bei der Bestellung von aufsteigenden Sicherheiten bislang
im Ergebnis mit der Vereinbarung einer sog. Limitation Language.</p>

28. März 2018

GEWÄHRUNG VON UPSTREAM-SICHERHEITEN – DAS SOLLTEN GESCHÄFTSFÜHR-
ER BEACHTEN

DER  BGH  HAT  IN  ZWEI  ENTSCHEIDUNGEN  ZUR  ZULÄSSIGKEIT  DER  BESTELLUNG  VON  SICHERHEITEN,  DIE  GE-
SELLSCHAFTEN ZUGUNSTEN IHRER GESELLSCHAFTER BESTELLEN, UND ZU DEN SOG. KAPITALERHALTUNGSREGELN IN
DER AKTIENGESELLSCHAFT UND DER GMBH STELLUNG GENOMMEN. DIE KAPITALERHALTUNGSREGELN HABEN EINE „INDI-
REKTE“ WIRKUNG AUF FINANZIERUNGEN IN KONZERNSACHVERHALTEN, WEIL DIE VERLETZUNG ZUR (PERSÖNLICHEN)
HAFTUNG VON ABHÄNGIGEN GESCHÄFTSLEITERN FÜHREN KANN. DIE PRAXIS BEHILFT SICH BEI DER BESTELLUNG VON
AUFSTEIGENDEN SICHERHEITEN BISLANG IM ERGEBNIS MIT DER VEREINBARUNG EINER SOG. LIMITATION LANGUAGE.
(mehr …)

https://honert.de/gewaehrung-von-upstream-sicherheiten-das-sollten-geschaeftsfuehrer-beachten/

